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AMcher Seil.
An die Herren Bürgt »meist« !

Einige wenige Gemeinden haben iw Laufe m
Ichimiflsff-nen StaiSjahce « Zugänge aus Anlaß
»er En ' ltffung «US dem Herrcsdienstr (§ 8 Nr . 1
dH « rgänzungSgefttzer vom 30 . Dezember 1818)
mgelrgt . Sie größere Anzahl der Gemeinden „&ec
licht.

JÄ veranlasse Sie daher „ n dem Ausscheiden
m Äi . uerpstichtigen au » dem Heelesbienst unter
srnußun - de« »srgefchrjebtnen Formular « für
ßiiikrmmcnsberechnungru der Aoreinfchätzuogsko« .
nisfisn fofs -. t Mitteilung z« machen, die eine Am.
«ranlagung »ornimmi und hierher » «tilge macht,
len der Einlassung Heere«angehöriger zur « rbeli«.
lchung in kriegswirtschafllichen Beirieben wüd
dm Gemeinden von den Militärbehörden Nachricht
Wbe«.

Usingen, den 4 . August 1818.
Der Versitzende

der Sinksmmeufteuer -Beranlagungr -Asmmisstsn
v. Bezold.

Usingen, den ö August ISIS.
Ursprungsscheine der auf den Mäikten zum

Erkauf zu stillenden Tieren müssen formular»
«iißig «USA,steil Werden.

Die OriSpolizeidrh - kden wollen die« beachten
»»d für Bcreithaltung solcher Formulare , die von
dttB^ ilkrfleischsteSe in Frankfurt a. N . snzufordern

' Sorge trotzen.
Der Königliche Landrat.

I V. :
Schönfeld.  KreiSsekretgr.

Mng «8, den 7. August 18 !8.
Der Landwirt Christian Schütz zu Browbach

« zum Ort «- und Polizei «!,ner dieser Armeinde
«»bestimmte Zeit ernannt und ov» mir bestätigt

»erden.

Der Königliche Landrat.
»zugeda ft. 3986 . r . Bezold.

Ausfützrungsauweist, « «
B ro -dnung &e« Herr » Staairftkretärs de»

MSirnihrungSam !« vom 14 Juni IS !» (Reich«.
S . 665 ), betreffend Abänderung der

nanntmachung tber Pferdestejich vom IS.
Dezember 1818.

Iß (ReichS.Gesetzbl. @. 1337.)
. 3 «r Ausführung der Beiordnung des - -rrn
. ^ ltsekreliir» des Kuegrernährungramts »s«
" , Juni 181 » (Reichs-« esetzdl. S SSÜ), be-
’fetii Abänderung bei Bekanntmachung über
Elbisch vom 19. Dezember 1818 (Reicht«
?m.  S . 1357) wild fftr Sen Umfang der

' "«cchie nachstehende» , ,r,r »net:
b Die Zulassung „ u Personen oder St,Sen

«-" Ankauf von Pferde » zur Schlachtung . zum
Roßschltchiergewerbe » und zum Handel

i, Aferdesteisch wird den Prsoinziaifleischstelle«,
«»' 7.; d, » Regierungobezicke« Sessel und Wiesbaden
kaa*6̂ . Aezirktzst̂scĥ j.gj,„^ im Regierungsbezirk Gig-

o ^ '«gen dem R --gierungp ^ sisent,i > übertrage«.

Die Genehmigung ist bis auf Widerruf zu erteilen
«ud Hai Giltigkeit nur fir den Bezirk der die
Genehmigung erteilende» « teste. Die Zulassung
ksun in mehrere « Gezirken beantragt werden. Sie
ist i« der Regel zu versagen, wenn der Antragsteller
den Handel mit « chlachipferden oder Pferdefleisch
oder da« Roßschlächlergemerbe nicht bereits vor dem
1. August 1814 gewerbsmäßig auszeübt hat.
Soweit Xommunalvrebände die in Red« stehenden
Getriebe selbst aurüben Wollen, habe» sie die« der
zuständigen Provivzial - (» ezirk» ) Fleischstelle in
Sigwaringen dem Regierungsprästdenten anzuzeigen.

8. Wege» der Rechte der pitoilegierten Abdeeker
wird auf die Verfügung , betreff,nd Verwertung
»an Dierkörpern und Schlachlabsstlen oom 28.
Juli 181 « — m  f . 3 . I* . Ille , llöll —
«bgedru» i» Ministerialblatt der landwirtschaftlichen
»ermaltunz 1818 Seite 214 . verwiesen.

Urber Beschwerden, betreffend die V -rsagung
und die tzniziehung der Genehmigung , entscheidet
das staudesstrischamt. Au «»stzme» von der Vor«
schrift der Z S» kann da« Landetsteischami erteilen.
<S«t»e Entscheidung ist in beiden Kstlrn audgültigt.

»i « Provinzial . ( Eezirk».) Fltischsteklen, im
Regierungosiezirk Sigmaringen der Regierungr«
präfident , haben die für . ihren Bezirk für den An¬
kauf ermächtigte!, Siesten oder Rvßschltchter in den
Regierungsblättern bekanntzugeden.

3. Die zu« Gewerbebetrieb zugelaffenen Per
sonen oder Stellen find zur ordnungsmäßigen
Guchfsthrung und Anzeige in regelmäßigen Zwischen'
räumen über den Umfang de« ÄeschiflS an die
Prsvinzial - (Bezirks-) Kierfchstesien, im Regierungs¬
bezirk Sigmaringen an den Regier »ngr»rtstdenlen
vervfliltkt . Die Bstchrr find auf B -rlangen der
für den Sitz ihres Gewerbebtriibe » zuständigen
Prsviuzial - (Bezirks -) Hleifchstelle, im Regierungr-
beziik Sigmaringen dem Regierungspräsidenten,
»orzulegen. Diese haben da« Recht, jederzeit in
eine Nachprüfung der Bstcher einzuireten.

4 Außerpceußischen Roßschlächtern und Händ¬
lern mit Bchlachipferden oder Pferdefleisch, die
im Gebiete einer preußischen Provinz (in der
Piavinz Hrffen-Nassa» eine« RegierungSbezirket)
sowie im Regierungsbezirke Sigmaringen fchvn vor
dein 1 August 1814 regelmäßig de» Ankauf von
Pferden zu Gchlachizwecken getätigt haben , darf
die Genehmigung zur Aurstbung de» Gewerbes
in dieser Prvvinz (Regierungsbezirk Eaffel oder
M -sbaden oder Sigmaringen ) nicht au » anderen
Gründen als den preußischen Gewerbetreibenden
dieser Art verweigert » erden.

i . Das Landerfleischamt oder mit seiner Er¬
mächtigung dir Praviurial « (PezirkS. ) Kleischstesten,
im Rrgierungsbezirk Ligmaringeii der Regierung «,
piäfideia , können im Aaste des Vrdarf « Richtpreise
für Schlochlpferde seßfetzen.

8. Die Pravinzial . (Bezirk«' ) Fleischflellen, im
R gierungsbezilk Sigmaringe « der Regierungr-
präfident , können »der die Gerwendung und Ver¬
teilung der in ihrem Bezirk geschlochlete« Pferde
nur an die von der Provinzial - (Beziik»-) Alrisch-
stel« (dem Regierungrprtfibenten ) bezeichuetm
Siesten «nd i» der vou der Praviuzial - (Nezirks-)
Klitschst,ste (dem Regierung «vrtfidcn !e«) z» be¬
stimmenden Menge abgegeben werden dürfen , » l«

solche zur Empfangnahme berechtigte Ttrsten kommen
entweder Rommunaloerbinde «der Bereinigungru
von solchen »der sonstige Lebensmitt,lperteiluugg«
stellen (Jndustrieverforgungsstellen ) in »rtracht.
Lieft Siellin haben da» Aleisch entweder für
Maffenspeisungen zu oerwendeu oder Gimichtunge»
zu treffen, daß e» der minderbemittelten Bevölkerung
zu einem mäßigen Preise zugeführt wird . Die
Previnzial - (» ezirks.) Aleischflesten und der Re.
gieruiißSprästdent in Sigmaringen find dabei au
dir Aniveisuagen de» Landerfleischamt « gebunden.

7. vstse AiiSführungSanweisung tritt am 1.
August 1818 in Kraft.

Berlin , den 1ö . Juli 181 « .
»er Staatskommiffar für Solköernsthrung.

»en Wald » w.
Der Minister für Handel und Gemrrde.

-I . A. :
Tr . Reuhau «.

Der Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Aorste«.

I.
Brümmer.

Bekanwtmach« « -
batr. Li- tzschlLchteretgewerhe.

Rach Anordnung de» » iaal «s«kretür de« « riegö»
ernäĥ ungramte « vom 14 . Juni 1S1 » (R . G.
Bl . L . 65b ) und de« Herrn Staatskvmmlssarg
für Belksernährung vo« 15 . Juli d». I «. ist ad
1. August 181 » der Verkauf vv» Pferden zur
Schlachtung, der Betrieb de» Rvßschlächtergewerde»
und dir Handel mit Pferdefleisch im Regierung «.
bezirk Wiesbaden uur solchen Persouen nnd Gteüen
gestattet, welchen von der » ezirksfleischstell« ein,
besondere Erlaubnis hierzu erteilt worden ist. Zur
Schlachtung bestimmte Pferd , dürfen nur a « dies,
Personen g}n Stellen abgegeben » erden. Roß«
schlächter, Pseidehtndler und andere Personen,
welche zu den genannten Gewerbebetrieben zugelasseu
zu werden wünschen, werde« aufgefordert , umgehend
ihre Zulassung bei der Bezirk,fleischftelle für de»
»egieruiigs -Bezirk Wiesbaden, Frankfurt (Main ) .
Uatermain -Anlage 8 zn beantragen . Anmeldi«
formular « sins dortseibst anzusordern . Die « r-
laubni« wird nur jederzeit widerruflich erteilt.
Dem Anmeldungsantrag ist ein Lichtbild beizufügea.

Frankfurt (Main ) den 2». Juli 181S.
Königlich Preußische » ezirksfleischstell,
für den Regierungsbezirk Wittbaden.

Frankfurt a. M .. 34 . 7.  191 « .
XVIII. Armeekorp ».

Stellvertretendes « eneralksmmands.
Abt. III b Tgb.-Nr. 1GSS2/8594

Bur . : Verkauf van « affe » und
Mnuitto « .

Verordnung.
Auf Grund de« § sd dr« Sif ' tze» über de»

Belagerungszastaad vom 4 . Juni 1S5I tu der
Fassung d,s Reichsgesetze» vom 11 . Dezember 1815
bestimme ich:

1. Die » ererdnuugen vom 1. Juli 1915
(III b 14008/6233 und 11 . Oktober 191«
(III b, II b 266415/8889 ) » erden aufß,



hoben
a. Der Verkauf von Waffen und Munition ist

' nur nn Ossiriere, öffentlicheB>omie und
Inhaber von Jagdscheinen gestattet, an andere
Personen, (auch Militärpersonen) ist er nur
dann zulässig, wenn dieselben eine schriftliche
Erklärung der Orispolizeibehörde(Militär.
Personen ihrer Vorgesetzten Dienstbehörde) vor-
,eigen, daß der Verlaus an sie unbedenklich
ist.

Die Erklärung muß Sri und Anzahl
bejw. Menge der zu kaufenden Gegen¬
stände angeben.

Diese Bestimmungen gelten sowohl für
den Verkauf durch Händler, wie für den¬
jenigen durch Privatpersonen.

S. Jede Amänderung von Dienstgewehren irgend
welcher Art ist »erboten.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bi»
zu einem Jahre, beim Borliegen mildernder Um¬
stände mit Haft oder mit Geldstrafe bi« zu 15«0
Mk. bestraft.

Der stellv. Kommandierende General.
Riedel,

General der Infanterie.

Bekanntmachung
Rr. Bst. 100/8 18, ft. R. A.,

betreffend Höchstpreise für See¬
gras (AlpeagraS ) .

Vom 10 August 1018.
Sie nachstehende Bekanntmachung wirs auf

Grund de« Gesetze« über den Belagerungszustand
vom4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Gesetz
vom 11. Dezember 191* (Reich«-Gesctzbl. S . SIS),
de« Gesetze«, betreffend Höchstpreise, vom4, August
1914 (Reich,.Tesetzbl. <§ . 139), in der Faffiur,
vom 17. Dezember 1914(Reich«-GesetzblT . 516),
in Verbindung mit de» Bekanntmachungen über
die Aenderung diese« Gesetze» vom 21. Januar
1916, 23. März 1916, 22. März 1917 und 8.
Mai 1918 (Reich« Gesttzbl. 1915 S . 25, 191«
S . 183, 1917 S . 353 und 1918 S . 395) mit
dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht,
daß Zuwiderhandlungen gegen die Höchstp eitde-
stimmungen gemäß d-r Bekanntmachung gegen
Preittreiberei vom 8, Mai 1918 (Reich» Gesetzt»!.
S . 395) bestraft werden, soweit nicht nach allge-
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind.
Auch kann der Betrieb de« Handelsgewerbe« gemäß
der Bekanntmachung zur FernhaUung unzuverläs
sigcr Personen vom Handel vom 38 September
1915 (Reichz-Gesetzbl. S 603) uniersag! werden.

Lieferungs und Zahlttugsdevingunge » .

8 1
Bo « der Nekarontmachurrg hetroffeue

Gegenstände.

8 3
Höchstpreise.

Di; im 8 3 für den Seegra«nutzer festgesetzten
Höchstpreise schließen die ftosten der Beförderung
bi« zum nächsten Süierbahnhof oder bi« zur
nächste» Schiff«!ubkstekle ein.

Bon dieser Bekanntmachungwird b troffen:
Sogenannte« unechte« Seegras, auch Alpen»

gra« genannt(Varvr drioviäes).

Für die von dieser Bekanntmachung betroffene,,
Gegenstände werden hierdurch Höchstpreise fest.
g«s«tz».

Die Grundpreise bei der Veräußerung von
Seegra« betragen:

offene» (lose«) Seegras 10,50 für den Zentner,
gepreßte« „ 11,00 ^ „ „
gesponnene« „ 13,90 H „ „

§4
I « riickhält, » vw« D »rrät «r».

bei Zurückhalten von Vorräten ist sofortige
zu

z«

In besonderen Fäiorr können Ausnahmen von
den im ß 2 und 3 festgesetzten Höchstpreisen und
Lieferung«' und IahlungSdedingungeu durch den
zuständigen Miliiärbesehlthober bewilligt werden.

Für Seegrarnutzer find die vorstehenden Grund
preise die Höchstpreise. Seegras„utzer im Sinne
dieser Bestimmung ist derjenige, der Seegra« auf
eigene ftosten al» Eigentümer, Nutzungsberechtigtr
de« Boden» oder al« Käufer de« Wachstum« erntet
und lose, gepreßt oder gesponnen»erkauft, auch
wenn er gleichzeitig aufgekaufte« Seegras weiter
veräußert. Für denjenigen, der nicht Seegratnutzer
ist, ergibt flch der Höchstpreis au« dem Grund-
prei» zuzüglich der entstandenen Kosten für Fracht
und Rollgeld und einem Aufschlag bi« 5 Mk. für
je 1 Zentner.

8 *
«r »fr «z«« und Areträ, «.

Atze Anfragen und »nträgc, di- diese Bekannt,
machung betreffen, sind an die Intendantur der
militärischen Institute, Berlin W 3®, Luitpoiostr.
35 zu richten.

Die Entscheidung über Bewilligung von Lu«,
nahmen behält stch der Unterzeichnete zuständige
Militärbefehlrhaber vor.

8 7

Diese Vtkannlmachung tritt am 10. August
1918 in Kraft.

Frankfurt(Main), den 10. August 1918
Ser stell». Kommandierende General:

Riedel
General der Infanterie.

Mainz, den 10 August 1918.
Der Gouverneur der Festung Mainz.

Bausch,
Äeviralleutvant.

eingeführt iverden. dürfen nur an die Heererver-
«ailungm, we Nsrinevervsltung. dir Rerchrg«.
treidestelle. Gefchäfisabteilung, G. m. b. H und
die Zentral Einksustgesrllschaftm. b. H. 'geliefert
werde».

8 80
Mir Gefängnis bi« zu einem Jahr und mit

Geldstrafe di« zu fünziaiausend Mark oder mit
einer dieser Strafen wird bestraft,

1. «er unbefugt beschlagnahmte Vorräte ber-
seitefchafft, inshesondire au» oe« Bezirke
de« ftomwunelvndai.de», lür den sie be¬
schlagnahmt sind, entfernt, sie beschädigt,
zerstört, zur Berarbitung amtimmi. »er.
arbeitet, srrorbsiten läßt, verbrauch! oder
sonst »erwendtt,

2. «er unbefugt befchiugnabwte Vorräte ver¬
kauft, kauft»der ein andere«Becaaßeruiig«-
oder Ecwirbtgeschäst über sie adschlrcht,
»der wer brr Vorschrift des 8 4 Abs. 1
zuwiderhandelt,
»er die zur Erhaltung, Vermahlung und
Pfleg« der Vorräte elsorderlichen Haad-
luugev pflichtwidrig(§§ 5, 47) unterläßt,
wer den im § >Satz 3 »der auf vruub

O-KamNtmtach« »»«
Ut  ttttu » » msi« « « U* »eichS - etreiSe

wrvr,« «s für »st« Ernte 1S»K.
Asm 39. Mai l» l8.

Reickisgetreideordwü»« für die Ernte
1- 18.

(Fortsetzung uvd Schluß)
8 7,

Mit dem Beginne de« 16. August 1918 find
die anzergepfiichl'gen Borräte (ß 7« Los 1, § 77)
sowie die im § 77 »wer o erwähnten Vorräte für
den ftommunalverband beschlagnahmt, in duffen Be-
zirk sic sich befinden. Vorräte, die zu dieser Heit
unterwegs st»v, find für den ftommunalverdand
beschlagnahmt, in diffen Bezirk sie nach beendeter
Beiö-derung abzeliefert werden. ' D>eBeschlagnahme
erstreckt sich nicht auf Vorräte an Mehl und Schrot
aus Getreide, die durch einen Kommunaiverdsnd
an Händler, Verarbeiter oder Verbraucher seine«
Bezirke« nach Maßgabe der für den Sommunalver-
baud bestehenden Bestimmungen über bk Verbrauchr-
regetung bereit« ab eget» n « order find.

Für diese Vorräte gelten die Vvrschriflen dieser
Verordnung.

Lie ftommurraioerbände haben die hiernach für
sie beschlagnahmtenund die in ihre« Eigentume
steh rrden 18 78 Abs. I ) Varräi^ mit Lu,nähme
der im § 77 nnter « erwähnten und der ihnen
behördlich zur Verteilung überwiesenen Vorräte der
R ichSgelmdesteSenach deren Ses»Sft»bediug«u ab-
zuliefern. Die im' § 77 unter c erwähnten Vsr>
rite dürfen trotz der Beschlagnahme im eigenen
Haushalt »der Betriebe verbraucht werden.

H . Schluß- und Sirafvorschriften
8 7»

Die Bvrschriften dieser » erorbnungb.ziehen
sich , vorbehaltlich de « 8 5 » nnter f , nicht auf die
su« dem Ausland eingrführten Vorräte. Für
diese Vorräte gelten die Verordnungen»»« 11.
September 1915 (Reich»-Oesrtzbl. 6 . 569) „ad
vom 38 Januar 191« (ReichteSrtzbl. tz. 67).

Sl< Auslandi« Sinne dieser Vorschrift,» gilt,
nicht da« besetzte Gebiet. Früchte und daraus her,
gestellte Erzeugnisse, die au« dem besetzten Gebiet

ft<nichtg
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3.

de« ß 9 Latz 1 erlafferrrnB-stim«unzen

5.

8.

zuwiderhanbell ober» er Flüchte zu Saal^
zwecken verkauf! vdcl kauft, obwohl er
«riß ober de» Umstanden«och anmhmen
muß. daß sie nicht zu Saatzwecken b-
fiimmt find,
wer dm g» iß 8 19 Abs. 1 g etluffetrtn
Beßimmungin zuwider ausmahlt ober
aubmshlen läßt,

Diese
di Kraft,
makt de«
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Mlich)
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8 .
In der

jmdirchen.

Leuinar

9.

Ü8ku

wer den auf G.mrd de« § 19 Abs. I
erlaffenen Pesiiaamungen ttder die Her¬
stellung, den Bn.trieh und die Preise der
Grzeusniffc zuwidrrhandelt,

7. wer höher» al« bi« f«stg«sttzleu Mahlöhnr
and svnstigk-u Serakdntungtlöhn« ober
Bkr;rü>uu««n (§ «3) fordert ober fih
versprechen oder gewähren taßr,
«er de» Borschrrsteni« § 30 zu«!»«
dm Eiutritt in die Räa-n«, * e Besicht'«»«»,
die Einsicht rn die» eschäslSaufzeichnnn,«,
die FeftsteÜai'S der sordandrmn Torrili 10. Safxfte
ober btt tzilfeloistuvg bei dieser Feststelans
»Mi:  die Gütnatzgk vor, Prvbeu »oer die
P .ob.otiarbkittlng »d«e dre Ein>iellch
de« Betrieb« srrMWrl »der die gntfl
§ 19 Abs. %,§ 36 Abs. 3, § 30 Älj.
3 «vn ihm erforderte Aktkunft nicht en
teilt oder wiA.Miich unrichtrge oder Ui>-
vollständige Angaben mncht,
wer der Borfchuft im 8 51 zuwidn
B rschwiegenhkil nicht beobachte! «der d»
Mitteilung oder Verwertung von $"
schäf!«- oder Beirikd«geheimnrffcn fichnW
enthält,

10. wer die ihm nach 8 3 Abs 2, § l
§ 10 Bbl. 2, § 76 «Hs. 1 odliegend-
Anze'ge nicht in der gesitzlen Fitst crstaNst
ober w'ffkiillich unrichtige oder unoF
ständige Angaben« acht.

11. wer den Vorschriften de« § 8 Abs. |
Nr. 3 z«emr Haldlatz, 8 IS Abs. 0,
§ 49 Abs. 1. 3. § 54. 8 55 Abs. >,
8 56 Abs. 1, 8 7, Abs. 3 Satz r
zuwiderhsiidelt.

13. wer den Unordnungen zuAiderhandelt. di:
eine LandeSzknIralhehörde, eine M"
Verwaltungsdehmde, ein ftommunal»̂
band oder eine Henieiibe auf Gmnd dn
88 58. 59, «1, 83, 63 » bs. 3, §§ H
65, 67, SS, 73 Abs. 1 Satz 3, § «
erläßt oder die nach§ 75 in Kraft blnd^

Der Borsuch ist strafbar. -
I « Falle der Rr. 9 tritt die Verfolgung«»*

auf Antrag de« Bktriebtirhaber« ein.
Hei vorsätzliche« Lerschaieigen, Heiseilkschsi!̂

Veräußern oder Velfüttern von Borräten w
die Gelofirafe, wenn aurschließlicb aus sie
wiid, mindesten« d.-m dreifachenW.rte der Vorm-
gliichkomwen, auf die fitz die strafbare Hi»'d!E
bezieht.

Rtben der Strafe kann in dev Fällen^
Strn. 1 bi « 6, 10 di« 1» auf
Frßchk »der Eezeugn.ffe erkannt» erden, «m
sich die ßcafbare Handlung bezieht, ohne
schied, rb sie dem Täter gehören oder nicht,
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«i nicht gemäß§ 72 für verfallen erklärt worden

Jit crne der im § 80 bezeichnten strafbaren
HMlungen gewerb«- oder gewahnheitSmößig be>
Men, so kann die Strafe auf Gefängnis bi»
a sü f Jahren und Geldstrafe bi« zu hundert.

Mark erhöht werden. Reben Gefängnirmfpn;
f«m auf Vttlust der bürgerlichen Ehrenrechte er-
dn>it rerden.

8 82
Ter Reichrkanzler kann Ausnahmen von den

Ksrfchrifen dieser Verardunng zulassen.
8 «3

Diese Verordnung tritt «« 31. Mai ISIS
Kraft. Der Reichrkanzler bestimmt den Zeit,

«kt der Außerkrafttreten».

Mchl milichtt  Teil
Der Krieg.

Vkö Große » Hauptquartier,  8 . August
Amtlich)
1 Westlich»» MsEmlMtz:

Heeresgruppe Kren»nur Rupprecht
Beiderfeit« der Ly» schlugen« ir englische Teil-

mstöße zurück. Nördlich der Damme führte der
heftige Gegenasgriffe»egen unsere neuen

Wie« beiderfeit» der Straße Br«, —Cerbie. Sie
!kden abgemiefeu. BSHcesd der Nacht zeitweilig

l oder »ßebende Nrtill«rie!iti,k«it und BrkundunßSgesschl,.
leßlich »an Msnididier scheiterte ein Teilangriff
hi Franzose».

Heeresgruppe Leutscher Kr»«pri«z
Zwischen Saiffou» u«d Reim» lebte derFeue«-

Ii«t>! nur»artdergehend auf. Kleiner»Jusauterie.
hllöh«« Umpft an der Li»ne und BeSle und nördlich

nn Leim«.
Heeresgruppe Herzag Albrrcht.

In den Bazis«« «rfalgreicher Vorstoß in die
.ich«» Linie« am SHratzmäniiel«.

*

Leutnant Freiherr9. Bssrizk errang seinen
Laslsieg.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.
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alc srrsprstzinziM  MGIA ?«.
* Entziehung der Znckerkarten und

ldlreferungspflicht der Huhnerhalter,
»us Kreisen der ländlichen Bevölkerung ist darüber
?sch«erde geführt morden, »aß Kammunalver-
W»de»ielsach Hütznkrhalter, die mit der Ablief,.
Wg der festgesetzten Menge»an E r n i« Ruck-
is«d« sind, »urch Snlziehusg der Zuck rkarie« zur
issüllung ihrer Ablieferungspflicht auhalttn. W.nn-
ßnch diese Zwangsmaßnahmean sich zulässig ist
°°d in gewisssn Fällen nicht en'behrt werden kann,

eist,IISMHühner Halter, wie Sher hae-.pl die zur teilwasen
unock Aieferung ihrer laudWirtschufiiichcnS-zeugniffe

llkipflichtettn zur Erfüllung ihrer öffenliich-rech!
Pflicht zu jwrugen, s» soll diese Maßnahme

wie der Tlaaissikrriär des Aciegsernihrungs-
^!t>in einem Rnudschrerben an die Bundesrrgie-
b>»gen zum Ausdruck gebrüch: har — doch nur.
Mer befaadereu Umständen beim Versagen der
Eiligen Zwangsmittel und nur bei festgistelliem
<«rsch» lsen  angewandt werde». Auch darf stch
°'i Entziehung de» Zucker» keinc« fall « auf

Einmachzucker  fswre auf den Zucker. der
°>»d«rn, werdenden Mütter» und stillenden Frauen
»̂ie Kranke« zu gewähren ist, erstrecken. Schließ

^ «sß dm »arenihalteneZ. ckermenge in ange-
Verhäitni» zu her Menge der rückstän-

abzuliefernden Erzeugsisse stehen, unh e»
st«r« «ur «tn Teil der Muudzucker»

^lte»  gesperrt»erden.
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, * Erzeugerprei « für Frühzwiebeln.
' Reichrstell» skr Se« üse und Obst har durch

.. -lfintlichung im Rerch»anz«ig«r Nr. 182 den

.st'Utzerprei» für Zrühzwiebeln ahne Kra«t auf
W 'ünigr je Pfund mit Wirkungv»m 8. 8.
ich»«fktzt.

Zur Warnung. Ein inLandwirt
»eihei. Wests, wurde»an Trier au» telefonisch

‘Jaefeteert, an seinen mit einem Berwundelen.
dthort dart anksmmenden Sohn safarl 200 Mk.

telegraphisch behuf» besserer Verpflegung zu über¬
weisen. Auf dem Postamt wurde dem Landwirt
gesagt, er möge da» Postamt in Trier anweisen,
da« Geld nur an eine Person zu verabfolgen, die
stch aurweisen könne. Nach einigen Tagen kam
da» Geld zurück, « eil die „Frau Bizefeldwebel"
stch nicht genügend au«Misen konnte. Der Sohn
de» Landwirtes ist gar nicht verwundet und die
Sache war Schwindel.

8 Eschh»ch, 8. Aug. Da» „Verdienstkreuz
für Kriegrhiife" ist Herrn Pfarrer Gottwald
von hier»erliehen worden.

* Grävenwiesbach , 8. Aug. Herr Wege-
«eister Weder  von hier wurde mit dem„Eisernen
Kreuz" ausgezeichnet.

— Höchst» 7. Aug. Ein Wiedersehen.
An einem drr letzten Tage brtral hier ein fremder
Mann in weiße« Haar da» Gasthaus„Zur Tanne",
trat vor den Wirt und fragte: „Bist Du der
Htiurich Kimbri?" Der Gefragte bejahte erstaunt
«nd fügt», >nde« «» ihm wie ein Lichtstrahl über»
Gestcht ging, rasch hinzu: „Und Du bist der Jssef I"
Im nächsten Augenblick lagen stch zwei Brüder, —
der eine 7t , der andere 81 Jahre alt, — in den
Armen, die vor 43 Jahren sich zum letztenmal
gesehen und auch lange Zeit nicht» mehr „ n
einander gehört hatten. Der jetzt cheimgekehrle
war i« Jahre 1875 nach Naßland au-gemandrrt
und hattee» hart zu erträglichen Verhältnissen ge¬
bracht. Der Krieg«brr brachte ihm zunächst Jn-
tiraieruiis, Verschleppung und schließlich den Verlust
»«« Hab und Tut, sodaß er froh sein mußte, als
Srei», wenn auch ahne große Schatze, nach einmal
di« Hrtmat und seine Verwandten sehen zu
dürfen. — Krieg- !

— « elnhaufe » , 8. Aug. (Pri, ..Tel. der
Frft. Ztg.) Sestern Rächt wurden im benachbarten
Kassel mehrere Schleichhändler dabei überrascht,
«ie ste au» Gehe mschlachtungenerworbene« Fleisch
wegschoffm»»Ile*.- Einer der Schleichhändler, der
auf den ihn »erfolgenden Polizeibeamirn einen An¬
griff machte. w»rSe van diesem durch einen Schuß
f, schwer verletzt, daß er auf dem Transport»er¬
starb. Der Erschossene soll au» Frankfurta. M.
sein und Grote heißen.

M■* ■ a ■■BU■■■■■■■■■■Btt■m H*M■■■■

Ein Volk- ein Wille zum Sieg!
Darum trage jeder seinen Teil bei zur
Stärkung cier tzeinialkront durch Ab¬
gabe entbehrlicher Anzüge für die £ and-

wirtsebaft und kriegswichtigen
ketriebe .j

Bermifchte Rachrichre«.
.— Bad Nauheim,  6 . August. Der

König von Bulgarien  ist gestern Abend mit
Gefolge zu längerem Aufenthalt in Bsd Nauheim
eingelroffen. Der König weilt als Graf von
Marany in strengstem Inkognito hier, da der®e-
fundheitrzustanh der hohen Pa>ienlkN zurzeit ein
derartiger ist, daß völligste Ruhe und abgeschlossen-
heil dringend nötig erscheinen.

— Mainz, 8. Aug. In einer Versammlung
dc« hitfigen KriegsautschusseS für Uerbraucher«
intereffenten, an ber auch zwei Mitglieder de»
KriezrernährunkrSamtes ierlnshmen, wurde miigeteilt,
daß für da» Gebiet de« reinhesstrschen Kommunal,
verband«« mit einer um 25 Prozent besseren Körner¬
ernte ai» im »ergangenen Jahre gerechnet werde.

— Berlin.  7 . August. In der gestrigen
Abensvorsteöuns de« Zirku» Sarrasani, derz. Z>.
im Sebiade der Zirku« Busch gastier», „arbeiten"
die drei bekannten Artisten Meinicke an zwei auf
einen Pfosten gestellten Leitern. Einer der A llsten
hält die Leitern, »ährend die beiden andern bi»
zur Spitze derselben rmporkirttern, »» einer von
ihnen die Leitern mit seinem Körpera!» Brücke
verbindet. Al« der dritte Artist sich nun auf diese

Brücke stellte, brach plötzlich eine der Leitern, und
die drei Artisten stürzten etwa fünfzehn Meter tief
in die Arena hinab. Zwei derselbe», der 40-
jährige Ävslf Meinicke von hier«nd der S7jährige
Bruno Metzner erlitten Schädelbrüche, nährend
der dritte, ein gewisser Fleischer au» Oberschön,
weide, leichter verletzt wurde. Zirkusangestellte
trugen die drei Schwerverletzten au« der Manege
und schafften sie nach dem Hedwigr-Krankenhau«.
Hier war bei Metzner schon der Tod eingetroffen.

— Ein neuer Tteuervorichlag.  Da»
„Berliner Tageblatt" meldet au« München. Ei«
Beamter de« bayerischen Justizministerium» hat
dem Reichttage eine neue Steuer vorgeschlagen,
nämlich eise Hatelwohnsteuer, da» heißt eine nach
Zahlen zu berechnende Stempelabgabe auf di« Be¬
nutzung vsn Hatelzimmern. Tie soll 10 Proze«t
de« zu zahlenden Zimmerpreises hetragen. Die
Einnahmen«erben auf rund 70 Millionen pro
Jahr berechnet. Dieser Vorschlag dürfte die Pe-
tilianskommissisn de» Reichstage« beschäftigen.

Letzte Nachrichte«.
SVI'KGroße « Hauptquartier,  S . August.

(Amtlich).
Westlicher«riegsjchüustlatz:

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht
Zwischen Äser und Ancr« lebhafte nächtlich«

Artillerietäligkeil. Südwestlich von Apern und süd¬
lich der Ly» folgten stärkstem Feuer feindliche
Teilangriffe, die abgewiesen wurden.

Zwischen Ancre und Avre griff der Feind gestern
mit starken Kräften an. Durch dichren Nebel br»
günftigl, drang er mit seine» Panzerwagen in
unsere Infanterie und Artillerielinien ein, Nörd¬
lich der Somme warfen wir den Feind im Gegen¬
stoß aus unseren Stellungen zurück.

Zwischen Somme und Avre brachten unser«
Gegenangriffe den feindl. Ansturm dicht östlich der
Linie Morcaurt—Ha>bonnierc«—Caix—FreSnoy—
Csnlgire zum Stehen. Wir haben Einbuße an
Gefangenen und Geschützen erlitten. Durch Ge¬
fangene, die wir machten, wurden Engländer mit
australischen und kanadischen Hilfrksrp«, sowie
Franzosen festgestellt.

Ueber dem Schtachtelde schossen wir 30 feindl.
F ugzeuge ab. Leutnant Löwcnhardt errang
seinen 49., 50. und 51., Leutnannt Udet
seine» 45., 48. und 47., Leutnant Freiherr
v. Richiho;e„ seinen 33., 34. und 35 , Leutnant
Kroll seinen 31. und 32 . Oberleutnant Billik
seinen 29 . Leutnant Könnecke seinen 23 , 24. und
25. Ulid Leutnant Auffarlh seinen 80. Luflfieg.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
In «inzelnen Abschnitten der Beste lebte die

Artillerietättgkerl auf. Erfolgreiche Teilkämpf«
beiderseits vsn Brairne und in der Champagne
nordwestlich von Souain.

Der Erste Generalqnartiermeister.
Ludcndorff

Simmenthaler Zuchtbullen
zu verkaufen. H. Hommel , Brandoberndorf.

Mutterkalb ( Gelbscheck)
zu verkaufen. Karl Klei « , Ufingen. (I

Preise inr Damen-Bedienang
Kopfwäschen mit Frisur Mk. 1.50
Kopswasche« ohne Frisur „ 1.—
Für Mädchen unter 14 Jahre» „ 0.75
Einsache Frisur „ 1.—
Frisur mit starker Welle „ 1.50

Preis - BrmOssigung
auf alle diese Bedienungen bei

Karten mt 10 Nummern.

Karl Kesselschläger,
Hoffriseur,

ßad Homburg — Louiseustr . 78.

Plakat -Fahrplan
— SKtt 10 Psg . —

Kreisblatt-Druckerei Usingen.



KütttliinWel HilssdikH. I
Aufforderung des Kriegsamt«
zur freiwilligen Kleidung gemSs«
§ 7 , Absatz I dss Stesetzes über
den vatorlSndischen Hilfsdienst

Im Namen der Hinterbliebenen:
Familien frit | und Heinrich flßöchel.

Usingen , den 9. August 1918.

Helferfür die Etappe!

Die Beerdigung findet statt: Sonntag,  den 11. August, nachmittag» 6 Uhr.

Jun-e»Mädchen skr Kmo,
da« Schreibmaschine und Stenographie beherrscht,

sowie

Weiner unb limmctleute
für sofort gesucht

Hilfsarbeiter and Hilfsarbeiterinaen
für Hand und Maschine finden während der Wintei-

monate ständige Äeschäslignng in
HolzbeArbeitnngs-Fabrik
Goeritz & Co.,

]) Anspach (Taunus).
BaiiifiwerRjcßuleOjjcnBad) a. M.
denpreuß -, AnßaCtengkidigefteli 't.

Der  (ßroßh .Dire/itor
Prof. Hugo Eßerhardr

Schlosserlehrling
gesucht.
2)

28 . KöAer , Gonzenheim
bei Pad Homburg.

Sonntag, den48.. lederneD«>ue»ha«d'lasche Inhalt Besuchskarten, Brotkarten
und Geldtäschchen mit iiver äO Mk, bei der Ruine
Hattstein verloren. Wiederb!inger e>häli 20 Mk.
Belohnung.- D ». Schulst , Oder cisenberg.

Junge Häsin mit 5 Jungen
sowie1 junger Hase zu , ,kaufe».
*b) Ott » » Utz. Oberlauken

Mehrere Bienenkesten
,u verkaufen. Frei . Ufingen.

30V neue

feuerfeste Steine
BäckerA« t»»s Schmitt.

Wernborn.

10.00 m breit 24.00' bis 36 00 m lang
12 00
15.00
It .OO
26.00

24 00
30.00
30 00
30 00

36 00
42 00
42.00
60.00

(1fafert lieferbar

Georg Crumbach,
Frankfurt a . M., Schaidswaidstrasse.

CeUfon Hansa 1179.

Drahtsiebe
für KruchtreiniguiigSmaschineii aller Systeme

werde« schnellstens rep«riert
1) ' bei

Carl Pb. Sikiiei, Weilmfinster.

KklunlMchn , » n Ztüt Iß » « »
Wir mach:» wiedel holt darauf aufmerksam,

daß wir fftt all im Heeresdienst difiudlichen hiesigen
Bür,,er und Bürgerstzhnr mil dem Tage, an dem
dieselben in» Feld rücken, eine LebenSoe'.stchrrvüg
eibgehrn. Wir bitten dieseihaib die Adrcffen solcher
Ängrbörjgen uvi  milteilen zu wollen.

Usingen, den 30. Juli ISIS.
Der Magistrat.

Lißmann,  Bürgermeister.

In letzter Zrjt weiden häufig die an d n öffenl»
sichln Aüschlagriafeln angehefteten Bekannlniachnngn
von Unbefugt,» entfernt, die zur Befestigung der¬
selben dienenden Stifte enlwenJet und die Tafeln
selbst in ungebührlicher Weise durch Kreideauf
schritten bejchnuitzl.

Derjenige, welcher uns den oder die Taler
namhsfi macht, daß deren Bestrafung erfolgen kann,
erhält:

10 Mark Belohnung!
Usingen, den 1. August ISIS.

Der Msgistrat:
Lißmann.

Die

Gemeinderechner
des Kreises Nsinge«

werden hiermit zu einer Besprechung wegen
Erhöhung der Vergütungen auf nächsten
SST * Sonntag , de« 11. August ~̂ NI

nachmittags3 Uhr.
nach Rerzhausrn , Gift Wirtschaft Th. NSll,
1) ringeladen.

löettfeclern-
Gclagenheitskauf ! reine

®ä ifeffbern zum Schleiße,>. 9 Pfd.
20.— Mk. frankoN mit Sack.

2 eiseLCo ./ ^L '^-

Radfabrkarten
wiederv rräiig.

R. Wagner ’s Buchdruckerei.

KirAlche &m \ m.

Gotttsbieuß nt der tkftttgelif& a Kirche
« ®n«t «g,  fcn 11. «ugust 1918.

H . Sintti , «ch Xrixitati».
B,r « ittags 10  Uhr-

Pndißt : H«rr DekaliB »hri k,
Lieder: Rr. 34. 1- 2. »r. 306, 1- 4 und 6.

A«tr»oche; Herr BÜin H»hri ».

GsttdMr »ß j» katholisch», Kirckr:
Sounta, , ben 11. August 1918.

Seimlltflg» 9‘/i Hiit. - Auchwiltagj, 2 Uhr.

In dem gewaltigen , Ton unserem He»n

besetzten feindlichen Gebiet
werden zur Verwendung bei Militärbehörden
in erhöhtem Masse

zahlreiche Hilfskräfte benötigt
Das Interesse des Vaterlandes verlangt , da«
taugliche und entbehrliche Kräfte der Heimat
•ich eu  diesem Etappeadienst zur Vertilgung
stellen Zahlreiche kriegsverweadungsfähige
Militärpersonen müssen im besetzten Gebiet
noch für den Dienst an der Front treigemacht
werden.

Die Lebensbedingnngen im besetzten Gebiet
sind durchaus günstig . Neben reichlicher freier
Verpflegung und freier Unterkunft wird gut»
Entlohnung gewährt Auch ist Gelegenheit
zur Beschaffung billiger Bekleidung gegeben,
Und was bedeutet die Notwendigkeit , eich in
fremde Verhältnisse einzugewöhnen , gegen¬
über dem Mass von Opfern und Entbehrungen
das unsere Krieger seit Jahren freudig ertragenI

Männliche Hilfskräfte jeden Alters , and
Jugendliche , können , wenn sie geeignet be¬
funden werden , Beschäftigung im besetzt«
Gebiet im Westen finden und zwar für Ar¬
beitsdienst jeglicher Art, Boten - und,Ordonnanz
dienet , sowie als Schreiber , Buchhalter , Kaufte
Verkäufer , Lagerverwalter , Aufsichtsleuts , Ha
werker jeder Art.

Personen mit französischen und flämische!
Sprachkenntnissen werden besonders berück¬
sichtigt.
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Wehrpflichtige können nicht angeuommec K*
werden , mit Ausnah -.ne ' der 50 »/ , oder mehr ‘
erwerbsheschränkten Kriegsbeschädigten und
der Jugendlichen bis zum Beginn der Einbe- a,| k ®
rufung ihres Jahrgangs in der Heimat . »»eidlichen

Als Entgelt wird gewährt : Freie Verpflegusf »Anliegen
oder Geldentschädigung für Selbstverpflegnng,-; Mörderu«g
freie Unterkunft , freie Eisenbahnfahrt zum ße- k 5 de»
stimmungsort und zurück, freie Benutzung der fe»s| cu»g
Feldpost , freie ärztliche und Lazarettbehandluufj lchungdg,,
sowie angemessene Barentlohnuog . | J»r>rt, j«,

Bis zur entgültigen Ueberweisuug an eis«
bestimmte Bedarfsstelle wird ein „vorläufig« i
Dienstvertrag “ geschlossen Die entgültig«
Höhe des Lohnes oder Gehaltes kann erst io
Anstellungsvertrag selbst festgesetzt werden-
Sie richtet sich nach Art und Dauer der Arbeit,
sowie der Leistungsfähigkeit des Betreffenden-
Eine auskömmliche Bezahlung wird zugesicbert-
Falls Bedürftigkeit vorliegt , werden ausserde®
Zulagen für die in der Heimat zu versorgenden
Familienangehörigen gewährt.

Die Versorgung derjenigen , die eine Krieg»
dienstbeschädigung erleiden , ist besonders ge¬
regelt,

Meldungen nehmen entgegen für Kreis
Höchst , Obertaunus und Usingen : aarnison*
Kommendo (Zimmer 5) HSchst a . st>.,
dabei sind vorznlegen : Etwaige Militärpapiere,
Beschäftigungsausweis oder Arbeitspapiere , er¬
forderlichenfalls Abkehrschein . Es ist ans»-
geben , wann der Bewerber die Beschäftigt^
antreten kann . Eine vorläufige ärztliche Unten
Buchung erfolgt kostenlos bei dem Bezirk»-
kommando . Jeder Bewerber hat sich d*B
erforderlichen Schutzimpfungen zu Unterziehe»
Kriegsamtstelle Frankfurt « •

3. T
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